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Arbeiten am Kastortempel 

(in: Ciceros zweite Rede gegen Verres)
I. Einleitung
 „Nam quid ego de cotidiano sermone querimoniaque populi Romani loquar, de istius impudentissimo furto seu potius novo ac singulari latrocinio? ausum esse in aede Castoris, celeberrimo clarissimoque monumento-quod templum in oculis cotidianoque aspectu populi Romani positum est…” – klingt die Hauptklage gegen Verres.

Die erste Frage ist, ob das „furtum” hier von Cicero juristisch-technisch oder rhetorisch- technisch gebraucht wird. Die juristische Definition des furtum ist „das heimliche Wegtragen einer fremden beweglichen Sache”
. In der deutschen Übersetzung steht Diebstahl, aber das römische Delikt, dessen Rahmen von Zeit zu Zeit geändert worden ist, reicht indes viel weiter als unser heutiger Diebstahl-Begriff.
Die nächste Frage ist, warum der Kult des Kastor in Rom so wichtig war. Warum war dieses Bauwerk so hochberühmt? Der Kastortempel steht ganz zentral, auf dem Forum Romanum.
II. Mytologische Hintergründe (Dioskuroi-Kastor) 
Das göttliche Zwillingspaar (namens gr. Dioskuroi) von Leda waren Polydeukes (auf lat. Pollux genannt) (der Sohn von Zeus) und Castor (der Sohn von Tyndareos).  Ihre Ungleichheit im Kult wurde durch die schon bei Homer vorliegende Differenzierung von Kastor als Rossebändiger und Polydeukes als Faustkämpfer erwähnt. Noch zu Ciceros Zeit hieß der Tempel der Dioskuroi in Rom offiziell aedes Castorus. Den Kult der Dioskuroi in Rom erklärte man mit der Legende, dass sie in der Schlacht am See Regillus (499) erfolgreiche Waffenhilfe leisteten und die Siegesbotschaft selbst nach Rom brachten, wo sie ihre Rosse am lacus Iuturnae tränkten.
 

III. Sachverhalt 
Nach Cicero wurde die Erhaltung des Kastortempels auf dem Forum von den censores des Jahres 85 v.Chr. an P. Junius übertragen. Kurz darauf ist der Unternehmer unter Hinterlassung eines zweijährigen Sohnes gestorben. Der Senat hat die Kontrolle der Erhaltungsarbeiten den nächsten Prätoren übertragen. Ein Senatsbeschluss hat angeordnet, dass die baulichen Ausbesserungsarbeiten die Prätoren C. Verres und P. Caelius überprüfen und beurteilen sollen.

Es ist aber umstritten, was genau in Ciceros Text cognoscere et iudicare
 bedeutet. Sollten die Ausbesserungsarbeiten von den Prätoren bei der Abnahme mit Erwägung übernommen oder im Prozess durch Urteil entschieden werden? 
Die Konsuln des Jahres 75 v. Chr. haben zwar die neuen Verträge abgeschlossen, aber die Abnahme der noch nicht überprüften Gebäude des Vorjahres sollten die beauftragten Prätoren, Verres und Caelius, durchführen. 
Um was für eine Arbeit ging es hier eigentlich? Im § 144 steht: „Es sollte die alte Tünche an den Säulen entfernt werden und neue angetragen werden.”

 Einer der Tutoren des Zweijährigen, Habonius war in der Instandhaltung involviert. Im § 132 können wir nämlich lesen, dass der Kastortempel dem L. Habonius übergeben werden sollte, der zufällig (…casu…) (laut Testament des Vaters) Vormund des unmündigen Junius war. 
Was bedeutet das? Aus dem Cicerotext kann man das nicht klarstellen, aus welchem Rechtsgrund Habonius die Ausbesserungsarbeiten übernehmen wollte. Entweder hat er den Vertrag mit P. Iunius gleichzeitig abgeschlossen oder er dürfte der Subunternehmer des P. Iunius gewesen sein. Mir kommt es am Wahrscheinlichsten vor, dass er der nächtsfolgende Unternehmer gewesen sein muss, weil im Vertrag steht …socium ne admittito neve partem dato neve redimito… „den sollst du nicht als Gesellschafter zulassen noch ihm einen Anteil gewähren noch den Auftrag für ihn übernehmen”.
 Da das Werk noch nicht abgenommen worden ist, ist die Haftung auf den folgenden Werkunternehmer übergegangen, der von seinem Vorgänger Sicherungen verlangt hat. 
Bei der Abnahme des Tempels hat Verres das Heiligtum besichtigt. Alles war ordnungsgemäß. Im § 132 steht: …ipsum templum omni opere esse integrum... Im § 133 steht: Die Decke ist überall aufs schönste getäfelt und überdies alles ist neu und unbeschädigt, er hat aber Schwierigkeiten machen wollen und er hat die Säulen „nicht senkrecht gefunden”. Im § 132 sehen wir, dass es dem Verres schändlich erschien, sich von einem so großen Tempel und einem solchen Bauwerk zu trennen, ohne sich durch Beute – und das noch dazu bei einem Mündel – bereichert zu haben.
Habonius hat gegen die drohende Untersuchung der Säulen eingewandt, dass die lex contractus bloß die Zahl der Säulen gennant hat.
 Er hat geglaubt, es sei nicht vorteilhaft für ihn, unter solchen Bedingungen den Auftrag anzunehmen, da das Gebäude dann von ihm später ebenso wieder übergeben werden müsse. Aus Ciceros Rede gegen Verres wird klar, dass der Unternehmer gegen eine ungerechtfertigte Abnahme nicht gefeit war.
In dieser Situation sind die Verwandten und die Mittutoren des Zweijährigen zur Hilfe gekommen.
 Der Vermittlungsversuch der Verwandten hat aber der Waise nicht geholfen. Die Tutoren dachten, es sei das Beste, Chelidon um Hilfe zu bitten, um Verres durch sie zu bestechen. Chelidon war bekanntlich die Geliebte (meretrix) des Verres.
 Die zur Bestechung angebotene Summe dürfte aber für Verres zu niedrig gewesen sein. 
Non te pudet Verres, eius mulieris arbitratu gessisse praeturam…? „Schämst du nicht Verres, dass du deine Prätur nach dem Ermessen einer Frau geführt hast…?”

In dieser Notlage haben die Tutoren beschlossen, das negotium selbst zu übernehmen. Offenbar war der Zuschlag dem Habonius noch nicht erteilt worden. Daher haben sie mit ihm ein geheimes pactum geschlossen, nach welchem er für ein Entgelt von 200 000 Sesterzen sich der licitatio fernhalten hat. Verres hätte an dieser Summe Beteiligung haben sollen.

Nach § 141 wurde die ökonomische Tätigkeit der Zensoren durch Kontrakte durchgeführt (locationes), die im Wege der Lizitation zustande kamen. Anhand eines Verzeichnisses aller Objekte zensorischer Lokation in den tabulae censoriae wurde jedes dieser Objekte an einem zuvor bekanntgegebenen Tag auf dem Forum öffentlich ausgeboten. Die Bedingungen, zu denen die Lokationen erfolgten, insbesondere die Verpflichtungen, welche die Kontrahenten bei der Ausübung ihres Geschäfts einzuhalten hatten, und die Rechte, die ihnen eingeräumt wurden, ergaben sich aus den leges censoriae. Unter diesen leges hat man sich keine generellen Verpachtungs- und Verdingungsordnungen vorzustellen, sondern spezielle Vertragsnormen für die einzelnen Objekte des Lizitationsverfahrens.

Die Information, die wir für die Handhabung der Vergabe von Wartungsverträgen aus dem Cicerotext ziehen können, zeigt deutlich, dass ein und derselbe Unternehmer gleichsam in Form von Kettenverträgen auf längere Dauer betraut werden konnte.
 Die Neuausschreibung war also aussergewöhnlich.
Da auch dieser Betrag dem Verres zu gering schien, hat er die licitatio unverzüglich durchführen wollen, obwohl er keine ordnungsgemäße Ausschreibung veranlaßt hat. Im § 141 können wir nämlich lesen: „Er beginnt mit der Vergabe, ohne einen Termin ausgeschrieben oder bekanntgegeben zu haben, zu einer ganz unpassenden Zeit, gerade während der römischen Spiele, als das Forum geschmückt war.”
Daraufhin hat er den pupillus und jeden, der für ihn geboten hat, von der Versteigerung ausgeschlossen. Cicero hat diesen Aussschluß als Unrecht beurteilt:
Improbe, verum callide; nihil ab istro vafrum, nihil veteratorium expectaveritis; omnia aperta, omnia perspicua reperientur, impudentia, amentia, audacia. „Unverschämt, aber schlau, nichts pfiffiges, nichts Gewiegtes dürft ihr von ihm erwarten, alles liegt offen da, alles erweist sich als durchschnittlich, unverschämt, wahnwitzig, skrupellos.”

Der Ausbesserungsauftrag ist also dem konkurrentenlosen Bieter Habonius um 560 000 Sesterzen zugeschlagen worden. Die ausgeschlossenen tutores hätten die selben Arbeiten um 40 000 Sesterzen durchgeführt.
 Die Ausbesserungsarbeiten hätten also realistisch für diese Summe ausgeführt werden können. Verres hat offenbar gedacht, unter Ausschaltung der Konkurrenz seinem Habonius den Auftrag zu einer stark überhöhten Summe zuzuschlagen. Der Nutznießer der Aktion war natürlich Verres selbst, das Geld sollte er schließlich bekommen haben.

Als Termin für die Fertigstellung hat er den 1. Dezember festgesetzt. Er hat aber die Arbeit ungefähr am 13. September vergeben und niemand hat Habonius weder am 1. noch am 5. oder am 13. Dezember zur Übergabe gedrängt.
 
Im § 149- 150. können wir sehen, dass Ciceros wichtigste Beweismittel gegen Verres die Eintragungen in seinem Rechnungsbuch waren.

V. Die Rekonstruktion
Bei Cicero war die lex contractus, unter welcher nunmehr die Lizitation abgelaufen ist, war deutlich auf Habonius zugeschnitten. Die Hinzufügung neuer Einzelklauseln bei erneuter Vergabe des Werkes unter Nennung des Namens des Organs, der die Ergränzung der lex vorgenommen hat, war üblich. Auch Cicero problematisiert lediglich gegen den Inhalt, nicht gegen die Zusätze als solche. Aus Ciceros Bericht können folgende Klauseln des Vertrages rekonstruiert werden (§ 143-148): 

§ 143
Lex operi faciundo.
Quae pupilli Iuni - C. Verres praetor urbanus addidit.
Qui de L. Marcio M. Perperna censoribus – socium ne admittito neve partem dato neve redimito. 
Si quid operis causa rescideris, reficito.

§ 146
Qui redemerit satis det damni infecti ei, qui a vetere redemptore accepit. 

Pecunia praesens solvetur.

Hoc opus bonum suo cuique facito.

§ 148
Rediviva sibi habeto.
§ 143

„Der Vertrag (lex opera) was dem unmündigen Junius der Stadtprätor C. Verres hat hinzugefügt, wer von den Zensoren L. Marcius und M. Perperna – den sollst du nicht als Gesellschafter zulassen noch ihm einen Anteil gewähren noch den Auftrag für ihn übernehmen.” 
§ 146 

„Wenn du bei der Ausbesserungsarbeit etwas beschädigst, dann musst du es wiederherstellen. Der Unternehmer soll für angerichteten Schaden dem Sicherheit leisten, der von dem bisherigen Unternehmer den Auftrag übernommen hat…sich selbst Sicherheit zu leisten. Du sollst diese Arbeit in jeder Beziehung gut ausführen.”

§148
„Das alte Baumaterial mag er für sich halten.”
   Die Hauptrobleme, die nach dem überlieferten Wortlaut diskutiert werden können, sind    Folgende:

1. Einschaltung eines zweiten Unternehmers
2. Maßstab der probatio operis
3. Eintritt der Schlechtleistung

Ad 1. Einschaltung eines zweiten Unternehmers
Die Weitergabe des Auftrages an einen zweiten Unternehmer zur ordnungsgemäßen Herstellung war genauso möglich wie beim Verzug des Unternehmers. 

Hier ist der Tempelbau angeblich schlecht ausgeführt worden; daher vergibt Verres den Bauvertrag ein zweites Mal, wobei der erste Unternehmer die Kosten der Weitergabe trägt: locatur opus id quod ex mea pecunia reficiatur. Cicero hält es für üblich (ubi illa consuetudo), dass der bisherige Unternehmer mitbieten durfte. Nach der Meinung von Peter Ries erscheint es aber wenig wahrscheinlich, dass gerade der Unternehmer, der mangelhaft gearbeitet hat, sich auch noch um den zweiten Auftrag bewerben durfte. Der Einschub Ciceros ist daher eher als Polemik gegen Verres zu werten. 

Ad 2. Maßstab der probatio operis
Der Unternehmer hat das Werk vertragsgemäß auszuführen. Er hat auch die Beweislast für die ordnungsgemäße Herstellung des Bauwerkes getragen, was er durch Zeugen nachweisen konnte.

Was ist aber der Maßstab der probatio operis gewesen?

ad a. Vertragsmäßigkeit, z. B. In diesem Fall hat die lex contractus bloß die Zahl der Säulen gennant.

ad  b.  Allgemeine Gewohnheiten bei der Abgabe des Werks in der Bauabnahme
Es ist aber schwer zu beurteilen, was genau die Gewohneheiten in der Baubranche gewesen sind. Habonius sagt jedoch bei seiner ersten Unterrendung mit Verres, dass es bei Instandhaltung von Säulen bloß nach Stückzahl abgerechnet wird.
Ad 3. Eintritt der Schlechterfüllung

Der Unternehmer hat beweisen (probare) müssen, dass der Bau ordnungsgemäß hergestellt worden ist. Die Schlechterfüllung ist sehr riskant gewesen. Die Fälle weisen darauf hin, dass eine Schlechtleistung zu großen Schadenersatzansprüche geführt hat.
 
In der Literatur sind einige Beispiele für Schlechterfüllung des Unternehmers überliefert.

Wir treffen dieses Problem etwa in den epistiulae des Plinius (ca. 99 n. Chr.), wo z. B. der Unternehmer den Bau nicht den leges locationis entsprechend gebaut hat, oder der halbfertige Bau bereits erhebliche Mängel aufgewiesen hat.

Plinius berichtet hier von einem noch nicht vollendeten Theaterbau, der erhebliche Mängel aufwies. Er schlägt vor, den Bau entweder fertigzustellen, liegenzulassen oder abzureißen.

Es geht um das Theater in Nicaea, das zum größten Teil schon stand, aber noch nicht ganz fertig war: Der Bau hat mehr als zehn Millionen Sesterzen verschlungen. Das Gebäude hat sich aber gesenkt und wies große Risse auf, sei es weil der Boden feucht und weich war, sei es dass das Material zu fein und mürbe war. 
VI. Zum Schluss möchte ich noch feststellen, dass auch die Römer gewusst haben, dass Billigstbieter nicht immer die Bestbieter sind. Die bedrückenden Informationen aus der Rede Ciceros weisen darauf hin, dass das System nur in der Handhabung durch moralisch einwandfreie Magistrate befriedigend funktionieren kann. Nach der Meinung von Peter Pieler, wenn diese Voraussetzungen nicht zutreffen, werden die institutionellen Kontrolldefizite des Organhandels evident.
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